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Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

Landwirtschaft und Wald (lawa) 

Waldnutzung 

Centralstrasse 33 

Postfach 

6210 Sursee 

Telefon 041 349 74 00 

lawa@lu.ch 

www.lawa.lu.ch  

 

RICHTLINIE 

 

Allgemeine Bewirtschaftungsgrundsätze (Naturnaher Waldbau) 

Basierend auf kantonalem Waldentwicklungsplan, Kapitel 4. 

 

Gestützt auf die gesetzlichen Vorgaben für eine nachhaltige Waldnutzung und die Hand-

lungsgrundsätze zu den Waldfunktionen sind bei der Beratung im Sinne des naturnahen 

Waldbaus die untenstehenden Grundsätze zu berücksichtigen. Weiter bilden Kenngrössen zu 

Vorrat, Waldbau und Baumartenzusammensetzung eine wichtige Grundlage für die Nut-

zungsplanung auf Ebene der Waldorganisationen. Der durch die Dienststelle Landwirtschaft 

und Wald periodisch erstellte Nachhaltigkeitsbericht Wald dokumentiert die Waldentwicklung 

im Kanton Luzern.  

 

Bei Massnahmen mit Subventionen von Bund und Kanton gelten zusätzlich die Grunds-

ätze und Vorgaben der jeweiligen Instruktionen. 

a) Standortsverhältnisse und Klimaveränderung 

Bei allen waldbaulichen Massnahmen sind die Standortsverhältnisse sowie die zu 

erwartenden Veränderungen des Klimas zu berücksichtigen. Massgebend für die 

anzustrebende Baumartenzusammensetzung sind die pflanzensoziologische Karte 

inklusive dazugehörendem Waldbaukommentar sowie nationale und kantonale 

Grundlagen zur Auswirkung der Klimaveränderung auf den Wald.  

 

Konkretisierung 

Als standortsgerecht gelten Baumarten, welche im «Kommentar Waldbau LU» für den aktuel-

len und/oder künftigen Standorttyp (gemäss Klimaszenarien in der «Tree-App») aufgeführt 

sind. Die in den der «Tree-App» zur Förderung (↑) empfohlen Baumarten werden ebenfalls 

anerkannt. Weitere gemäss «Tree-App» bedingt empfohlene Baumarten werden bis maximal 

10% der Pflanzzahl toleriert. 

 

Die Vorgaben zu den Anteilen Laub- und Nadelholz gemäss «Kommentar Waldbau LU» sind 

einzuhalten. 

 

 

Zielwerte 

- Klimaangepasste und standortgerechte Baumartenzusammensetzung auf behandelten 

Jungwaldflächen 
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b) Schonung von Boden und Bestand 

Nutzungen sind boden- und bestandesschonend durchzuführen. Der Waldboden darf 

nur auf Rückegassen befahren werden. Der Abstand der Rückegassen ist den 

Gegebenheiten angepasst und das Rückegassennetz ist langfristig beizubehalten.  

 

Konkretisierung 

Die standortsspezifische Bodenbeschaffenheit, resp. das Verdichtungsrisiko ist bei der Pla-

nung der Feinerschliessung miteinzubeziehen. Bei der Arbeitsausführung ist zudem die Wit-

terung zu berücksichtigen. 

 

Bodenzuggebiet: Rückegassen müssen für die ausführenden Personen vor dem Eingriff klar 

ersichtlich sein (im Gelände dauerhaft markiert und in Plänen / Web-Applikation festgehal-

ten).  

 

Seilkrangebiet: Seillinien müssen für die ausführenden Personen vor dem Eingriff klar ersicht-

lich sein.  

 

Die Betriebsförster sorgen für die Planung, Einrichtung und Sicherstellung der Instruktion der 

ausführenden Personen bezüglich der Feinerschliessung. 

 

Zielwerte 

- Alle Bestände werden nur auf langfristig angelegten Rückegassen befahren oder werden 

mit Seilkran oder Helikopter genutzt 

c) Naturverjüngung ist zu bevorzugen  

Naturverjüngung ist, wo waldbaulich sinnvoll und möglich, gegenüber Pflanzung zu 

bevorzugen. Insbesondere ist bei Verjüngungsschlägen auf geeignete Öffnungsgrössen 

zu achten. Räumungen zwischen 10 und 50 Aren ohne Aufwuchs sollen die Ausnahme 

bleiben. Räumungen ab 50 Aren sind nur zulässig, wenn genügend Aufwuchs vorhanden 

ist, oder eine Ausnahmebewilligung vorliegt.  

 

Konkretisierung 

Bei jeder Massnahme ist das Potenzial bez. Naturverjüngung zu berücksichtigen und die 

Waldbesitzenden entsprechend zu sensibilisieren.  

Pflanzung werden nur empfohlen, wenn: 

- üppige Konkurrenzvegetation die Naturverjüngung verhindert  

- standortsgerechte, klimaangepasste Samenbäume fehlen 

 

Eine Ausnahmebewilligung der Abteilung Wald für Räumungen > 50 Aren kann erteilt wer-

den, wenn eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:  

- Der Bestand ist nicht mehr entwicklungsfähig und eine schrittweise Einleitung der Ver-

jüngung oder Räumung in Etappen ist nicht möglich (z.B. fehlender stabiler Bestandes-

rand). 

- Die Räumung erfolgt aus Waldschutzgründen. 
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Vorgaben: 

- Bei Dürrholz-Räumungen > 50 Aren auf derselben Parzelle sind mindestens 10% der 

Dürrholzfläche stehen zu lassen, soweit es die Arbeitssicherheit erlaubt und keine ander-

weitigen Gefahren davon ausgehen können (z.B. Sturzgefahr). 

- Auf der Freifläche bleiben pro Hektare ausreichend (in der Regel mindestens 20 m3) Tot-

holz im Bestand zurück. Moderholz kann angerechnet werden.  

- bei intensiver Konkurrenz durch Hochstauden oder Gefahr von Schneegleiten bleibt für 

die Verjüngung ausreichend Moderholz im Bestand zurück  

- Restbestände, inkl. verbleibendes Dürrholz, werden geschont  

- Flächen angrenzend an bestehende grosse Kahl- und Verjüngungsflächen sind beson-

ders zurückhaltend zu beurteilen. 

Zielwerte 

- 90% der Jungwaldpflege und Wiederbewaldung sind gemäss Instruktion ausgeführt und 

dokumentiert 

d) Struktur- und Artenvielfalt  

Die Artenvielfalt sowie die für Tiere und Pflanzen speziell wichtige Vielfalt an 

Lebensräumen und Strukturelementen sind auf der ganzen Waldfläche zu bewahren und 

zu fördern: Alters- und Zerfallsphase, aber auch ganz frühe Sukzessionsphasen zulassen, 

seltene Baumarten fördern, ausreichend Totholz und Biotopbäume im Wald belassen, 

Vernetzungselemente - insbesondere strukturreiche Waldränder und lichte Wälder – 

fördern. 

 

Konkretisierung 

Folgende Elemente sind betrachtet über die gesamte Waldfläche zu bewahren und zu för-

dern, sofern sie nicht in Konflikt mit Sicherheitszielen stehen: 

- Biotopbäume mit Mikrohabitaten 

- Weichhölzer wie Weiden, Pappeln usw.  

- Liegendes und stehendes Totholz  

- Vernetzungselemente sowie seltene Pflanz- und Tierarten 

 

Zielwerte 

- Mind. ø 5 Biotopbäume mit Mikrohabitaten pro ha sind vorhanden 

- Mind. ø 20 m3/ha (Mittelland) / 25 m3/ha (Voralpen) Totholz sind vorhanden 

- Vorhandene Vernetzungselemente sind erhalten 

- Neue Vernetzungselemente wurden geprüft und wo möglich realisiert  
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e) Rücksichtnahme auf Brut- und Setzzeiten  

Auf flächige Ernte- und Pflegemassnahmen während Brut- und Setzzeit von April bis 

Mitte Juni (Empfehlung in höheren Lagen: bis Mitte Juli) ist zu verzichten. Auf bekannte 

Brutstandorte gefährdeter und empfindlicher Arten ist Rücksicht zu nehmen. 

 

Konkretisierung 

Dringende Waldschutz- oder Sicherheitsmassnahmen sind uneingeschränkt möglich. 

 

Für weitere Ausnahmen müssen folgende Auflagen erfüllt sein: 

- Auf bekannte Brutstandorte wird Rücksicht genommen  

Ein Brutstandort gilt als bekannt, wenn: 

- dieser in offiziellen Grundlagen, welche in der Web-Applikation zur Verfügung ste-

hen, vermerkt ist.  

oder 

- vorgängige Hinweise von Fachpersonen gemacht wurden.  

oder 

- offensichtliche, für Förster erkennbare Merkmale zum Vorkommen solcher Arten 

vorhanden sind.  

oder 

- In den Objektblättern zu den Naturvorrangflächen empfindliche Arten als Zielarten 

definiert sind.  

 

- Während der Brut- und Setzzeit ausgeführte Massnahmen werden in der Web-Applika-

tion als solche deklariert, wenn mehr als ½ der Eingriffsdauer in der sensiblen Zeit liegt. 

Das Rücken von Holz ist von der Eingriffsdauer ausgenommen.  

- Die Nutzungsmenge in der Brut- und Setzzeit gemäss WEP beträgt maximal 10 % des in 

der Zielvereinbarung festgelegten Jahreshiebsatzes. 

- Die Pflegefläche in der Brut- und Setzzeit gemäss WEP beträgt maximal 50 % der jährli-

chen Pflegefläche und entspricht einer konsequenten Z-Baumpflege (ausgenommen 

Jungwuchspflege/Austrichtern).  

 

In Naturvorrangflächen und im Schutzwald sind Massnahmen während der Brut- und Setzzeit 

grundsätzlich nicht bewilligungsfähig. Über Ausnahmen entscheidet die Revierförsterin/der 

Revierförster. 

 

Zielwerte 

- Flächige Ernte- und Pflegemassnahmen während Brut- und Setzzeit nur in Ausnahmefäl-

len 
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f) Kleinwälder als Vernetzungselemente  

Kleinwälder im Siedlungsraum und in der Landschschaft haben eine wichtige Funktion 

für die ökologische Vernetzung. Sie dienen vielen Arten als sogenannte «Trittsteine». 

Zudem sind sie besonders prägend für das Landschaftsbild. Bei Nutzungen sind 

Strukturen zu erhalten und flächige Räumungen sind zu vermeiden, soweit nicht 

übergeordnete Interessen überwiegen.  

 

Zielwerte 

- Vernetzungsfunktion der Kleinwälder bleibt weit möglichst erhalten 

g) Erhalt des regionalen Landschaftscharakters  

Der regionale Landschaftscharakter, geprägt durch vorkommende Baumarten und 

Waldstruktur, und die regionalen Besonderheiten sind bei Eingriffen zu berücksichtigen. 

 

Zielwerte 

- Landschaftscharakter bleibt weit möglichst erhalten soweit die Baumarten und 

Waldstrukturen den anderen Bewirtschaftungsgrundsätzen, insbesondere der 

Standortgerechtigkeit, entsprechen. 

h) Schonung der Nachbarbestände  

Nachbarbestände sind zu schonen. Zu erwartende Steilränder durch geplante Eingriffe 

entlang von Parzellengrenzen sind mit den Nachbarn abzusprechen (Windwurf- bzw. 

Buchdrucker-Risiko). 

 

Zielwerte 

- Keine nicht abgesprochenen Steilränder 

i) Keine Niederhaltung von Wäldern  

Wälder dürfen nicht permanent niedergehalten werden (ausgenommen bei 

überwiegenden öffentlichen Interessen wie zum Beispiel Strassen oder Stromleitungen). 

 

Konkretisierung 

Dauernde Niederhaltung von Wäldern durch die Beschränkung der Bäume in ihrer Wuchs-

höhe für private Zwecke wie Aussicht, Besonnung etc. sind verboten.  

 

Zielwerte 

- Bei Niederhaltung von Wäldern sind die überwiegend öffentlichen Interessen ausgewie-

sen 
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j) Umweltgefährdende Stoffe  

Der Einsatz von umweltgefährdenden Stoffen ist verboten. Davon ausgenommen ist die 

Behandlung von Rundholz auf Lagerplätzen gemäss den Bestimmungen zur chemischen 

Behandlung von Rundholz durch Personen mit Fachausweis (Wald) und 

Anwendungsbewilligung. Entlang von Gewässern (3 m - Streifen), in Moor- und 

Riedgebieten sowie in den Grundwasserschutzzonen S1 und S2 ist eine Anwendung 

ausgeschlossen.  

 

Konkretisierung 

Rundholz wird nur auf Lagerplätzen und nur wenn zur Werterhaltung zwingend notwendig 

chemisch behandelt. Alternativen sind zu prüfen. Die Ausführung erfolgt durch Personen mit 

den geforderten Fachausweisen und kantonaler Anwendungsbewilligung.  

 

Zielwerte 

- Ausserhalb von Lagerplätzen kein Einsatz von umweltgefährdenden Stoffen im Wald 

- Gelagertes Holz ausschliesslich unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben durch Fach-

personen behandelt und markiert 

- Kein erfolgter Einsatz von umweltgefährdenden Stoffen in den Grundwasserschutzzonen 

S1 und S2, entlang von Gewässern sowie in Moor- und Riedgebieten 

k) Luftreinhalteverordnung / Keine Mottfeuer  

Frisches Restholz und grüne Äste dürfen gemäss Luftreinhalte-Verordnung des Bundes 

nicht verbrannt werden (keine Mottfeuer). Ausnahmen sind nur möglich mit der 

Zustimmung des Revierförsters und einer Bewilligung der Dienststelle Umwelt und 

Energie (uwe) 

 

Konkretisierung 

Das Verbrennen von Wald-, Feld- und Gartenabfällen ausserhalb von Anlagen bis 1’200 m. ü. 

M. ist vom 1. November bis 31. März generell nicht gestattet (§ 17a Umweltschutzverord-

nung). Zwischen dem 1. April und 31. Oktober dürfen gemäss Art. 26b LRV natürliche Wald-, 

Feld- und Gartenabfälle ausserhalb von Anlagen verbrannt werden, wenn sie so trocken sind, 

dass dabei nur wenig Rauch entsteht (keine Mottfeuer). 

Bei den folgenden Ausnahmesituationen kann ein Gesuch für das Verbrennen von nicht aus-

reichend trockenem Material gestellt werden (Art. 26b Ziff. 2 LRV). Auch in diesen Fällen darf 

das Material nur zwischen 1. April und 31. Oktober verbrannt werden:  

1. Bei Borkenkäferbefall, wo eine Ausbreitung verhindert werden kann und es keine ande-

ren zielführenden Massnahmen zur Bekämpfung der Käfer gibt als das zeitnahe Verbren-

nen von befallenem Ast- oder Rindenmaterial.  

2. Bei Verklausungsgefahr von Gerinnen, wenn daraus eine Gefahr für Menschen und Anla-

gen entstehen kann.  

3. In sehr steilem Offenland, wo es arbeitstechnisch nicht anders gelöst werden kann und 

der Aufwand für die Schlagräumung unverhältnismässig gross ist. 

 

Zielwerte 

- Keine bewilligten Mottfeuer ohne Prüfung möglicher Alternativen 
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l) Invasive Problempflanzen  

Die Ausbreitung von invasiven Problempflanzen (Neophyten) soll verhindert werden.  

 

Konkretisierung 

Die Strategien von Kanton und Gemeinden zur Bekämpfung von Neophyten werden mitge-

tragen. 

 

 

 

Diese Richtlinie triff ab dem 1. Januar 2026 in Kraft. 

 

 

Sursee, 18. Dezember 2025 
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Grundlagen:  Grundvoraussetzungen sind alle übergeordneten Gesetze 
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Bundesgesetz 

über den Wald 

(Waldgesetz, 

WaG) 

SR 921.0 - Bundesge-

setz über den Wald  

 

K
a
n

to
n

a
le

 E
rl

a
ss

e
 

Kantonales 

Waldgesetz 

(KWaG) 

 

SRL 945 - Kanto-

nales Waldgesetz  

Verordnung 

über den Wald 

(Waldverord-

nung, WaV) 

SR 921.01 - Verord-

nung über den Wald 

 Kantonale 

Waldverord-

nung 

(KWaV) 

 

SRL 946 - Kanto-

nale Waldverord-

nung  

Bundesgesetz 

über die Jagd 

und den 

Schutz 

wildlebender 

Säugetiere und 

Vögel 

(Jagdgesetz, 

JSG) 

SR 922.0 - Bundesge-

setz über die Jagd und 

den Schutz wildleben-

der Säugetiere und Vö-

gel  

 Kantonales Ge-

setz 

über die Jagd 

und den Schutz 

wildlebender 

Säugetiere und 

Vögel 

(Kantonales 

Jagdgesetz, 

KJSG) 

SRL 725 - Kanto-

nales Gesetz über 

die Jagd und den 

Schutz wildleben-

der Säugetiere 

und Vögel  

Verordnung 

über die Jagd 

und den 

Schutz wildle-

bender Säuge-

tiere und Vö-

gel 

(Jagdverord-

nung, JSV) 

SR 922.01 - Verord-

nung über die Jagd 

und den Schutz wildle-

bender Säugetiere und 

Vögel 

 Kantonale Ver-

ordnung 

über die Jagd 

und den Schutz 

wildlebender 

Säugetiere und 

Vögel 

(Kantonale 

Jagdverord-

nung, KJSV) 

SRL 725a - Kan-

tonale Verord-

nung über die 

Jagd und den 

Schutz wildleben-

der Säugetiere 

und Vögel  

Bundesgesetz 

über den Na-

tur- und Hei-

matschutz 

(NHG) 

SR 451 - Bundesgesetz 

über den Natur- und 

Heimatschutz  

 

Bundesgesetz 

über den Um-

weltschutz 

(Umweltschutz-

gesetz, USG) 

SR 814.01 - Bundesge-

setz über den Umwelt-

schutz  

   

 

 Grundsatz Weitere Grundlagen Links / Verweise 

a) Standortsverhält-

nisse und Klimaver-

änderung 

- Kommentar Waldbau LU 

- Waldportal  

- Tree-app 

- Kommentar Waldbau 

- www.waldportal.softec.ch/LU  

- www.tree-app.ch  

b) 

 

Schonung von Bo-

den und Bestand 

- MB Bodenschutz im 

Wald  

- IN Seilkranförderung 

- Merkblatt Bodenschutz im Wald. 

- Instruktion Seilkranförderung   

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/2521_2521_2521/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/2521_2521_2521/de
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/945
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/945
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/2538_2538_2538/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1992/2538_2538_2538/de
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/946
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/946
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/946
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/506_506_506/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/506_506_506/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/506_506_506/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/506_506_506/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/506_506_506/de
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/517_517_517/de
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725a
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725a
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725a
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725a
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725a
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725a
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/725a
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1637_1694_1679/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1637_1694_1679/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1637_1694_1679/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1984/1122_1122_1122/de
https://lawa.lu.ch/-/media/LAWA/Dokumente/Wald/waldplanung/Grundlagen/AN_Kommentar_Waldbau.pdf
https://waldportal.softec.ch/LU
http://www.tree-app.ch/
https://lawa.lu.ch/-/media/LAWA/Dokumente/Wald/WaldnutzungHolzfoerderung/mb/mb_bodenschutz_im_wald.pdf?la=de-CH&hash=23E76370A6BF112527C0DDF39436E2EDC680CD59
https://lawa.lu.ch/-/media/LAWA/Dokumente/Wald/Erschliessungen/in/in_3_seilkran.pdf?la=de-CH&hash=F1E0A71CE4F2740F6B415854C83BA6F5D76C6ECA
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c) 

 

Naturverjüngung 

ist zu bevorzugen 

- IN Jungwaldpflege 

- MB nachhaltige, natur-

nahe Waldnutzung 

- Fachstelle Waldbau 

- Instruktion  Jungwaldpflege  

- Merkblatt Wiederbewaldung und 

Jungwaldpflege 

- Fachstelle Waldbau   

d) 

 

Struktur- und Ar-

tenvielfalt 

- IN Förderung der Bio-

diversität im Wald 

- IN Biodiversitaet.pdf 

 

e) 

 

Rücksichtnahme 

auf Brut- und Setz-

zeiten 

- Vogelwarte Sempach  - Vogelwarte: Sommerholzerei und 

Vogelschutz 

j) 

 

Umweltgefähr-

dende Stoffe 

- Weisung Anwendung 

von Pflanzenschutzmittel 

im Wald und am Wald-

rand 

- Weisung Anwendung von Pflan-

zenschutzmittel 

k) 

 

Luftreinhaltever-

ordnung / Keine 

Mottfeuer 

- Luftreinhalteverordnung 

Bund 

- MB Schlagabraum Lu-

zern 

- Luftreinhalte-Verordnung 

 

- Merkblatt Schlagabraum 

l) 

 

Invasive Problem-

pflanzen 

- Umweltberatung Luzern 

- Web-gis: Neophyten 

Kanton Luzern 

- Umweltberatung Luzern 

- WEB-GIS: Neophyten Kanton Lu-

zern 

 

https://lawa.lu.ch/-/media/LAWA/Dokumente/Wald/WaldnutzungHolzfoerderung/in/in_1_jungwaldpflege.pdf?la=de-CH&hash=E0B27F50F499B8EC3B73EDB679E8B781BA935D6B
https://lawa.lu.ch/-/media/LAWA/Dokumente/Wald/WaldnutzungHolzfoerderung/mb/MB_Wiederbewaldung_und_Jungwaldpflege.pdf?la=de-CH&hash=D35E52592159E0779C0C2DAC755B23BBEC541CFD
https://lawa.lu.ch/-/media/LAWA/Dokumente/Wald/WaldnutzungHolzfoerderung/mb/MB_Wiederbewaldung_und_Jungwaldpflege.pdf?la=de-CH&hash=D35E52592159E0779C0C2DAC755B23BBEC541CFD
https://www.waldbau-sylviculture.ch/60_publica_d.php
https://lawa.lu.ch/-/media/LAWA/Dokumente/Wald/waldbiodiversitaet/Instruktionen/in_4_biodiversitaet.pdf
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/dezember-2018/sommerholzerei-und-vogelschutz
https://www.vogelwarte.ch/de/vogelwarte/news/avinews/dezember-2018/sommerholzerei-und-vogelschutz
https://lawa.lu.ch/-/media/LAWA/Dokumente/Wald/WaldnutzungHolzfoerderung/in/we_psm.pdf?la=de-CH&hash=4BF81DF1637EE43FD9A6CB70D9ACA96289FEE96A
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